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1 Veranlassung und Aufgabe 

Die Gemeinde Jevenstedt plant die Erschließung des Bebauungsplanes  

Nr. 15. Das Plangebiet liegt auf einer Grünlandfläche und ist rd. 7,0 ha groß. Die 

Fläche soll zu einem Wohngebiet entwickelt werden. Das Gebiet ist zu erreichen 

über die Itzehoer Chaussee und die Schülper Straße im nördlichen Gemeinde-

gebiet (siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Übersicht zur Lage des B-Plans Nr. 15 in Jevenstedt  

(Quelle: Dienstleistungszentrum des Bundes für Geoinformation und Geodäsie) 

Die Belange der Oberflächenentwässerung werden in dem folgenden Beitrag 

grundlegend dargestellt.  

2 Oberflächenentwässerung 

2.1 Planungsgrundlagen in der Regenwasserbewirtschaftung 

Für die Oberflächenentwässerung sind neue Verordnungen sowie Regeln der 

Technik erschienen. Dies beinhaltet das in Schleswig-Holstein vom MELUND 

und MILI 2019 per Erlass veröffentliche Arbeitsblatt „Wasserrechtliche Anforde-

rungen zum Umgang mit Regenwasser - Teil 1: Mengenbewirtschaftung 

(A-RW 1)“, welches der lokalen Wasserhaushalt in Planungsgebieten beurteilt. 
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Das A-RW 1 wurde am 09.02.2023 aktualisiert und die „Hinweise zum Umgang 

mit dem A-RW 1“ (LfU/ MEKUN, 09.02.2023) ergänzend veröffentlicht. 

„Kerngedanke ist dabei der Erhalt des potenziell naturnahen Wasserhaushaltes, 

so dass die hydrologischen und hydraulischen Auswirkungen auf den  

ökologischen Zustand in Fließgewässern durch urbane Regenwasser- 

einleitungen gering sind […] (LLUR, 2019)“. Dies beinhaltet den Grundsatz, dass 

anfallende Niederschlagswasser am Ort des Entstehens zu bewirtschaften und 

durch die Bebauung nicht übermäßig die Abflussverhältnisse zu erhöhen.  

Positive Auswirkungen zeigen sich beispielsweise in der hydraulischen  

Entlastung des Kanalnetzes sowie die Minderung der Hochwasserabflüsse in 

Gewässern. Die Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz für den Bebauungsplan 

findet sich in Kapitel 3.1.  

Weiterhin ist nach den a.a.R.d.T. das 2020 veröffentliche Merkblatt  

„DWA-A 102-2 Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwet-

terabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer - Teil 2: Emissionsbezogene 

Bewertungen und Regelungen" (DWA, 2020) zu beachten, welches den Umgang 

mit belastetem Niederschlagswasser spezifiziert. Nähere Betrachtungen finden 

sich in Kapitel 6. 

2.2 Vorhandene Regenwasserkanalisation 

Die bestehende Oberflächenentwässerung im Gemeindegebiet von Jevenstedt 

entwässert in Trennkanalisation. Im Plangebiet verläuft ein Regen- 

wasserkanal DN 600 bzw. DN 700 aus Richtung Itzehoer Chaussee nach  

Westen, bis zum vorhandenen Rückhaltebecken. Der vorhandene Regenwas-

serkanal entwässert die Straße Uns Huskoppel und wurde für die Erschließung 

des Bebauungsplanes Nr. 13 hergestellt. 

Das vorhandene Rückhaltebecken wurde für die geplante Erschließung seiner 

Zeit mit ausgelegt. Da sich aber zwischenzeitliche die Berechnungsansätze (z.B.  

Regenspenden nach KOSTRA-DWD) geändert haben, wird das Rückhalte- 

volumen überprüft (siehe Kapitel 5). Im Rückhaltebecken befindet sich ein  

Regenwasserklärbereich mit schwimmender Tauchwand. 

Vom Rückhaltebecken wird das Niederschlagswasser gedrosselt in das  

Gewässer Nr. II a "Jevenstedter Teichgraben" des WBV Untere Jevenau ein- 

geleitet. 
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2.3 Geplante Niederschlagswasserentsorgung 

Die Niederschlagswasserentwässerung im Plangebiet ist über 2 unterschiedliche 

Konzepte vorgesehen. Der nördliche Bereich soll über die Trennkanalisation  

entwässern. Der südliche Bereich soll das anfallende Niederschlagswasser  

komplett versickern. 

Das nördliche Plangebiet (Teilbereich 2) wird zusammen mit der Planstraße A an 

das vorhandene Rückhaltebecken angeschlossen. Dazu wird ein Regenwasser-

kanal im öffentlichen Straßenraum vorgesehen. Der Verlauf und die Einbindung 

einer ggf. erforderlichen Niederschlagswasserbehandlung sind im Rahmen der 

Entwurfs- und Genehmigungsplanung mit der unteren Wasserbehörde  

abzustimmen und festzulegen. 

Im südlichen Teilbereich 1 soll das anfallende Niederschlagswasser, sowohl von 

den Wohnbauflächen, als auch von den Verkehrsflächen vollständig in den  

Untergrund versickert werden. Die Untergrundverhältnisse weisen günstige 

Durchlässigkeitsbeiwerte auf. Die gemessenen Grundwasserflurabstände sind 

teilweise geringer als 1 m. Aus diesem Grund wird das Gelände flächendeckend 

aufgehöht. Dadurch kann der erforderliche Grundwasserflurabstand eingehalten 

werden. Es sind nur Oberflächenversickerungen möglich. Die Ergebnisse der 

Baugrundsondierung sind in den Anlagen 4 und 5 dargestellt. 

Durch die geplante Versickerung, in Verbindung mit weiteren wassersensiblen 

Maßnahmen, wird die Störung des natürlichen Wasserhaushalts reduziert. Die  

Wasserhaushaltsbilanz wird in dem folgenden Kapitel berechnet. 

3 Wasserwirtschaftliche Berechnungen nach A-RW 1 

3.1 Ermittlung der Wasserhaushaltsbilanz 

Für die vereinfachte Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz wird das Berech-

nungsprogramm des Landes S.-H. verwendet (A-RW Teil 1 Mengenbewirtschaf-

tung, Version 2.5.2.0).  

Grundlage der Berechnung sind die landesweit verfügbaren Vorgaben für den 

potentiell naturnahen Referenzzustand des Wasserhaushalts. Ausgehend vom 

Referenzzustand werden die Flächen des Bestandsgebietes ermittelt und die  

Abweichung der Wasserhaushaltskomponenten ermittelt. Je nach Grad der 

Schädigung wird die Planung entsprechend eingestuft.  
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Für den Bereich Jevenstedt wird als Referenzzustand die naturräumliche Region 

Rendsburg-Eckernförde Süd-West (G4) mit den entsprechenden Aufteilungs- 

werten für Abfluss, Versickerung und Verdunstung angesetzt.  

Tabelle 1: Kennwerte des potentiell naturnahen Wasserhaushalts im Projekt- 

gebiet  

Kennung Wert 

Landkreis Rendsburg-Eckernförde 

Naturräumliche Region Rendsburg-Eckernförde Süd-West (G-4) 

Naturraum Geest 

Abfluss (a) 1,00 % 

Versickerung (g) 42,70 % 

Verdunstung (v) 56,30 %  

 

Zur Ermittlung der befestigten Flächen wird das abgestimmte städtebauliche  

Konzept, aufgestellt von GSP Gosch & Priewe Ingenieurgesellschaft mbH vom 

26.09.2023, verwendet (siehe Abbildung 2). 

Die Gesamtfläche des Bebauungsplans ist rd. 7,0 ha groß. Die GRZ der Wohn-

baugrundstücke ist mit 0,3 bzw. 0,4 vorgesehen. Je nach Art der baulichen  

Nutzung liegt die zulässige Überschreitung der GRZ nach BauNVO zwischen 

GRZ 2 = 0,45 bis 0,7 (entsprechend der Vorgaben aus der Satzung). 

Die Befestigung der Fahrbahn in Planstraße A ist mit Asphalt vorgesehen. Die 

Fahrbahn in den Planstraßen B, C und D, sowie die Fußwege und öffentliche 

Parkplätze werden mit Pflaster befestigt. 

Die Dacheindeckung der Hauptgebäude sind in den WA 2, 3, 5 und 6 nur als 

Gründächer vorgesehen. Im Gebiet WA 1 und 4 sind hart gedeckte Dächer (z.B. 

mit Dachpfannen) für die Berechnung angesetzt. 

Die Stellplätze und Nebenanlagen der privaten Wohnbaugrundstücke sind mit 

„Versickerungspflaster“ (Abflussbeiwert kleiner 0,5) vorgesehen. Für Carports 

sind nur Gründächer zulässig. 

Das gesammelte Niederschlagswasser wird je nach Teilbereich entweder lokal 

versickert oder zu dem vorhandenen Rückhaltebecken abgeführt (siehe  

Kapitel 2.3). In Anlage 2 sind die Flächen tabellarisch aufgeteilt. 



FACHBEITRAG OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG 
B-Plan Nr. 15 - „Diekgraben“ 

JEVENSTEDT 

 

Seite 5 von 15 

 

Abbildung 2: Städtebauliches Konzept B-Plan Nr. 15 (GSP, vom 26.09.2023) 

Für die Wasserhaushaltsbilanzierung lag zum Zeitpunkt der Aufstellung eine 

Baugrundbeurteilung durch das GSB Schnoor+Brauer vom 24.06.2022 vor. Das 

Gutachten stuft den Baugrund lokal als versickerungsfähig ein. Dazu sind teil-

weise Geländeauffüllungen erforderlich. Die Ergebnisse der Baugrundsondie-

rung sind in den Anlagen 4 und 5 dargestellt. 

Die Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz zeigt, dass durch die Planung der 

lokale Wasserhaushalt deutlich geschädigt wird. Die entspricht nach A-RW 1 

dem Fall 2 mit einer Veränderung ≥ 5 % bis < 15 % innerhalb der drei  

Bilanzierungsgrößen.  
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Das Berechnungsergebnis ist in der Abbildung 3 dargestellt. Im ternären  

Diagramm werden dabei vom Referenzzustand Abweichungen um 5 %  

(gestrichelte Linie) und um 15 % (durchgezogene Linie) der Abfluss- (rot),  

Versickerungs- (grün) und Verdunstungskomponente (blau) angezeigt. Alle drei 

Komponenten weichen weniger als 15 %-Punkte vom potenziell naturnahen  

Referenzzustand ab.  

 

Abbildung 3: Ternärer Plot der Wasserhaushaltsbilanz von B-Plan Nr. 15 

 

Durch die vorgesehenen satzungsrechtlichen Vorgaben zur Dacheindeckung  

oder der Grundstücksversickerung können die Auswirkungen auf den lokalen 

Wasserhaushalt reduziert werden. Aufgrund der lokalen Bodenverhältnisse  

können die negativen Auswirkungen der Planung auf den Wasserhaushalt nicht 

ohne erheblichen Aufwand noch weiter verringert werden. Ausschlaggebend ist 

hierbei der zu geringe Grundwasserflurabstand im nördlichen Plangebiet. 

Die detaillierte Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz ist im anliegenden  

Ausgabeprotokoll (Anlage 1) dargestellt. 

  



FACHBEITRAG OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG 
B-Plan Nr. 15 - „Diekgraben“ 

JEVENSTEDT 

 

Seite 7 von 15 

3.2 Lokale Überprüfung 

3.2.1 Grundlagen 

Das Plangebiet entwässert in das vorhandene Rückhaltebecken vom  

Bebauungsplan Nr. 13. Für die Einleitungsstelle liegt eine unbefristete  

Einleitungserlaubnis von 2002 vor (Az.: 66.217.31.53.086.11). Die maximale  

Einleitungsmenge ist mit 31 l/s festgelegt. 

Die erlaubte Einleitungsmenge wird angesetzt, um das erforderliche Volumen 

des Rückhaltebeckens zu ermitteln. Dazu werden die aktuellen Einzugsgebiets-

und Wetterdaten verwendet.  

3.2.2 Einhaltung bordvoller Abfluss 

Der Nachweis entfällt, da die erlaubte Einleitungsmenge nicht verändert wird. 

3.2.3 Vermeidung von Erosion 

Der Nachweis entfällt, da die erlaubte Einleitungsmenge nicht verändert wird. 

3.2.4 Vermeidung der Grundwasseraufhöhung 

Im Bebauungsplan ist südlich der Planstraße A die Niederschlagswasser- 

versickerung vorgesehen. Die Versickerung für den öffentlichen und privaten  

Bereich ist nach der DWA-A 138 zu erstellen. Um den mittleren höchsten Grund-

wasserflurabstand sicherzustellen wird das Gelände flächendeckend aufgehöht. 

Der erforderliche Nachweis nach A-RW 1 gilt damit als erbracht. 

4 Abschätzung der erforderlichen Versickerung 

Die Umsetzbarkeit für die privaten und öffentlichen Versickerungsanlagen wurde 

vorab überprüft. Aufgrund der geringen Grundwasserflurabstände ist nur die 

Oberflächenversickerung möglich. 

Für die privaten Flächen ergibt sich exemplarisch für ein 5-jährliches Regen- 

ereignis bei Au = 100 m² ein Platzbedarf von rd. 20 m² Fläche und bei Au = 200 m² 

ein Platzbedarf von rd. 30 m² Fläche für eine Versickerungsanlage. Der Flächen-

bedarf ist bei den Grundstücksgrößen realisierbar und muss für die  

konkrete Grundstücksplanung angepasst und beantragt werden. 

Für die öffentlichen Verkehrsflächen der Planstraßen C und D sind durchweg 

straßenbegleitende Versickerungsmulden in erforderlicher Größe vorgesehen. 
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5 Berechnung der erforderlichen Rückhaltung 

5.1 Flächenermittlung 

Die Flächen ergeben sich aus den Vorgaben des städtebaulichen Konzeptes und 

den Vorgaben der Satzung für die möglichen Oberflächengestaltung (z.B. Grün-

dächer oder Versickerungspflaster). Die Flächen sind in der folgenden Tabelle 

aufgelistet. 

Tabelle 2: Flächenermittlung nach DWA-A 117 

Einzugsgebiet Brutto-

fläche

Ant. bef.

Flächen

Bef.

Flächen

Nicht bef. 

Flächen

Undurchl. 

Fläche

AE AE,b ym,b AE,nb ym,nb Au 

[ha] [%] [ha] [ha] [ha]

B-Plan 13 (Bestand) 3,82 50,0 1,91 0,90 1,91 0,05 1,81

B-Plan 15 (RRB Anschluss)

WA 1 0,55 45,0 0,25 1,00 0,30 0,05 0,26

WA 2 0,60 70,0 0,42 0,50 0,18 0,05 0,22

WA 3 0,13 70,0 0,09 0,50 0,04 0,05 0,05

WA 5 + WA 6 0,39 70,0 0,27 0,50 0,12 0,05 0,14

priv. Stellplatzanlage 0,12 90,0 0,11 0,50 0,01 0,05 0,05

Planstraße A 0,34 80,0 0,27 0,90 0,07 0,05 0,25

Planstraße B 0,21 80,0 0,17 0,90 0,04 0,05 0,16

öff. Grünfläche 0,29 0,0 0,00 0,90 0,29 0,05 0,01

Summe 6,46 3,50 2,96 2,96  

5.2 Variante 1 -Rückhaltevolumen bei erlaubter Einleitungsmenge 

5.2.1 Berechnungsgrundlagen 

 Berechnung der Drosselabflussspende: 

Als Drosselabflussspende (qdr,max) wird die aktuell erlaubte Einleitungsmenge  

angesetzt: 

 Qdr,max  = QDE  

  = 31,0 l/s (nach Einleitungserlaubnis) 

 

Das Rückhaltebecken wird mit einem aktiven Drosselorgan (schwimmer- 

gesteuerter Schieber) ausgerüstet. Die spezifische Drosselabflussspende (qdr,r,u) 

ergibt sich zu: 

 qdr,r,u = Qdr,max / Au 

  = 31,0 l/s / 2,96 ha 

 qdr,r,u = 10,5 l/(s*ha)  
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 Ermittlung des Abminderungsfaktors fA: 

Der Abminderungsfaktor fA wird gem. Bild 3 des DWA-A 117 ermittelt. 

Eingangsparameter: 

Spez. Drosselabflussspende    qdr,r,u 10,5 l/(s*ha) 

Vorgegebene Überschreitungshäufigkeit   n 0,33 /a 

Fließzeit im Kanalnetz     tf 15 min 

 Ergebnis: Abminderungsfaktor    fA = 0,98 

 Ermittlung des Zuschlagsfaktors fZ: 

Der Zuschlagsfaktor wird gem. Tab. 2, DWA-A 117, festgelegt. 

 Ergebnis: Zuschlagsfaktor    fZ = 1,15 

 Ermittlung des erforderlichen Speichervolumens 

Das erforderliche Speichervolumen kann gemäß Gleichung 2, DWA-A 117, durch 

Variation der Dauerstufe eines Niederschlagsereignisses bei vorgegebener  

Häufigkeit ermittelt werden. 

Die Regenspenden für den Ort Jevenstedt werden aus der Statistischen  

Auswertung des Deutschen Wetterdienstes KOSTRA-DWD 2020 ermittelt. 

 

 Vs,u  = (rD,n – qdr,r,u) * D * fZ * fA * 0,06 [m³/ha] 

mit: Vs,u spezifisches Speichervolumen bezogen auf Au [m³/ha] 

 rD,n Regenspende der Dauerstufe D und Häufigkeit n [l/(s*ha)] 

 qdr,r,u Drosselabflussspende bezogen auf Au [l/(s*ha)] 

 D Dauerstufe [min] 

 fZ Zuschlagsfaktor 

 fA Abminderungsfaktor 

 0,06 Dimensionierungsfaktor zur Umrechnung von l/s in m³/min 
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5.2.2 Berechnung des Rückhaltevolumens für ein 3-jährliches Ereignis 

Für die Bemessung des Rückhaltebeckens wird, in Anlehnung an DWA-A 118, 

Tabelle 3, ein 3-jährliches Niederschlagsereignis zugrunde gelegt. 

Die Berechnung nach o.g. Eingangswerten und Berechnungsformeln wird  

nachfolgend tabellarisch zusammengefasst: 

Tabelle 3: Speicherberechnung mit erlaubter Einleitungsmenge 

Regenspende

rD;3a

Drosselabfluss-

spende 

qdr,r,u

Differenz

zw.

rD;1 und qdr,r,u

spez.

Speichervol.

Vs,u

[min] [h] [l/(sha)] [l/(sha)] [l/(sha)] [m³/ha]
5 276,7 10,50 266,2 90
10 175,0 10,50 164,5 111
15 133,3 10,50 122,8 125
20 109,2 10,50 98,7 133
30 82,2 10,50 71,7 145
45 61,9 10,50 51,4 156
60 1 50,6 10,50 40,1 163

90 1,5 38,0 10,50 27,5 167
120 2 31,0 10,50 20,5 166

180 3 23,2 10,50 12,7 155

240 4 19,0 10,50 8,5 138

360 6 14,2 10,50 3,7 90

Dauerstufe

D

 

Der maximale Betrag des spezifischen Speichervolumens Vs,u wird mit 167 m³/ha 

bei einer Dauerstufe D von 1,5 h erreicht. 

Das erforderliche Gesamtvolumen V des RRB ergibt sich nach DWA-A 117,  

Gleichung 3 zu: 

 V  = Vs,u * Au 

  = 167 m³/ha * 2,96 ha 

 V  ≈ 495 m³ 

Für die Rückhaltung eines 3-jährlichen Regenereignisses ist ein Speicher- 

volumen von rund 500 m³ erforderlich. 

Das vorhandene Volumen des Rückhaltebeckens liegt, laut Genehmigungs- 

planung, bei Vvorh rd. 810 m³ (ohne RKB und Trennbauwerk). Das Rückhalte- 

becken ist ausreichend groß dimensioniert. 
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5.3 Variante 2 -Rückhaltevolumen bei Drosselung auf landw. Abfluss 

5.3.1 Berechnungsgrundlagen 

 Berechnung der Drosselabflussspende: 

Die maximale Drosselabflussspende (Qdr,max) wird über den landwirtschaftlichen 

Abfluss des kanalisierten Gebietes abgeschätzt zu  

Qdr,max  = AE * 1,2 l/(s*ha) 

 = 6,46 ha * 1,2 l/(s*ha) 

  = 7,8 l/s (nach landw. Abflussspende) 

 

Das Rückhaltebecken wird mit einem aktiven Drosselorgan (schwimmer- 

gesteuerter Schieber) ausgerüstet. Die spezifische Drosselabflussspende (qdr,r,u) 

ergibt sich zu: 

 qdr,r,u = Qdr,max / Au 

  = 7,8 l/s / 2,96 ha 

 qdr,r,u = 2,6 l/(s*ha)  

 Ermittlung des Abminderungsfaktors fA: 

Der Abminderungsfaktor fA wird gem. Bild 3 des DWA-A 117 ermittelt. 

Eingangsparameter: 

Spez. Drosselabflussspende    qdr,r,u 2,6 l/(s*ha) 

Vorgegebene Überschreitungshäufigkeit   n 0,33 /a 

Fließzeit im Kanalnetz     tf 15 min 

 Ergebnis: Abminderungsfaktor    fA = 0,99 

 Ermittlung des Zuschlagsfaktors fZ: 

Der Zuschlagsfaktor wird gem. Tab. 2, DWA-A 117, festgelegt. 

 Ergebnis: Zuschlagsfaktor    fZ = 1,15 

 Ermittlung des erforderlichen Speichervolumens 

Das erforderliche Speichervolumen kann gemäß Gleichung 2, DWA-A 117, durch 

Variation der Dauerstufe eines Niederschlagsereignisses bei vorgegebener  

Häufigkeit ermittelt werden. 

Die Regenspenden für den Ort Jevenstedt werden aus der Statistischen  

Auswertung des Deutschen Wetterdienstes KOSTRA-DWD 2020 ermittelt. 
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 Vs,u  = (rD,n – qdr,r,u) * D * fZ * fA * 0,06 [m³/ha] 

mit: Vs,u spezifisches Speichervolumen bezogen auf Au [m³/ha] 

 rD,n Regenspende der Dauerstufe D und Häufigkeit n [l/(s*ha)] 

 qdr,r,u Drosselabflussspende bezogen auf Au [l/(s*ha)] 

 D Dauerstufe [min] 

 fZ Zuschlagsfaktor 

 fA Abminderungsfaktor 

 0,06 Dimensionierungsfaktor zur Umrechnung von l/s in m³/min 

5.3.2 Berechnung des Rückhaltevolumens für ein 3-jährliches Ereignis 

Für die Bemessung des Rückhaltebeckens wird, in Anlehnung an DWA-A 118, 

Tabelle 3, ein 3-jährliches Niederschlagsereignis zugrunde gelegt. 

Die Berechnung nach o.g. Eingangswerten und Berechnungsformeln wird  

nachfolgend tabellarisch zusammengefasst: 

Tabelle 4: Speicherberechnung mit Drosselung auf landw. Abfluss 

Regenspende

rD;3a

Drosselabfluss-

spende 

qdr,r,u

Differenz

zw.

rD;1 und qdr,r,u

spez.

Speichervol.

Vs,u

[min] [h] [l/(sha)] [l/(sha)] [l/(sha)] [m³/ha]
60 1 50,6 2,60 48,0 197
90 1,5 38,0 2,60 35,4 218

120 2 31,0 2,60 28,4 233

180 3 23,2 2,60 20,6 253

240 4 19,0 2,60 16,4 269

360 6 14,2 2,60 11,6 285

540 9 10,6 2,60 8,0 295

720 12 8,7 2,60 6,1 300

1080 18 6,5 2,60 3,90 288

1440 24 5,3 2,60 2,7 266

2880 48 3,2 2,60 0,6 118

Dauerstufe

D

 

Der maximale Betrag des spezifischen Speichervolumens Vs,u wird mit 300 m³/ha 

bei einer Dauerstufe D von 12 h erreicht. 

Das erforderliche Gesamtvolumen V des RRB ergibt sich nach DWA-A 117,  

Gleichung 3 zu: 

 V  = Vs,u * Au 

  = 300 m³/ha * 2,96 ha 

 V  ≈ 888 m³ 

Für die Rückhaltung eines 3-jährlichen Regenereignisses ist ein Speicher- 

volumen von rund 890 m³ erforderlich. 
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Das vorhandene Volumen des Rückhaltebeckens liegt, laut Genehmigungs- 

planung, bei Vvorh rd. 810 m³ (ohne RKB und Trennbauwerk). Zusammen mit der 

Volumenreserve des Klärbereichs ist das Rückhaltebecken ausreichend groß  

dimensioniert. 

5.4 Umbau Drosselbauwerk  

Das Drosselbauwerk im Rückhaltebecken muss überprüft und ggf. an die  

veränderten Randbedingungen der Einleitung angepasst werden. 

Die Drosselmenge muss abschließend mit der unteren Wasserbehörde, Kreis 

Rendsburg-Eckernförde (UWB) abgestimmt werden. Sollte der Drosselabfluss 

auf den ladwirtschaftlichen Abfluss reduziert werden, ist ein Änderungsantrag für 

die wasserrechtliche Genehmigung und Erlaubnis bei der UWB zu stellen. 

Die Maßnahmen zum Umbau der vorhandenen Drosseleinrichtung sind im  

Rahmen der Erschließungsmaßnahmen des Bebauungsplanes Nr. 15 mit zu  

berücksichtigen. 

6 Anforderungen an die Niederschlagswasserbehandlung 

Die Anforderungen zur Niederschlagswasserbehandlung werden im DWA  

Arbeitsblatt A 102/2 festgelegt („Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behand-

lung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer - Teil 2:  

Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen“ DWA, 2020) 

Das Arbeitsblatt stuft die versiegelten Flächen in Flächengruppen wie Dach- oder 

Verkehrsflächen mit zugehörigen Belastungskategorien (I bis III) ein. 

Der Bebauungsplan weist die Bebauung als Allgemeines Wohngebiet (WA) ohne 

Ausnahmen aus. Das angeschlossene Wohngebiet des Bebauungsplan Nr. 13 

(Bestandsgebiet) wird analog dazu eingestuft. Die Flächen werden wie folgt nach 

DWA-A 102, Anhang A kategorisiert: 

- Dachflächen  = Dächer D 

- Private Stellplätze  = Verkehrsflächen V1 

- Planstraßen B, C, D = Verkehrsflächen V1 (Wohnstraßen) 

und Uns Huuskoppel 

- Planstraße A  = Verkehrsfläche V2 (Erschließungsstraße) 

Die beiden Flächengruppen D und V1 sind der Belastungskategorie I  

zuzuordnen. Dies entspricht gering belastetem Niederschlagswasser, deren 
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Einleitung in ein Oberflächengewässer grundsätzlich ohne Behandlung möglich 

ist. Die Niederschlagswasserbehandlung ist hierfür nicht erforderlich. 

Die Planstraße A wird als Erschließungsstraße mit mäßigem Kfz-Verkehr in die 

Belastungskategorie II eingestuft. Hierfür ist in Abstimmung mit der UWB die  

Niederschlagswasserbehandlung vorzusehen. Angestrebt wird dabei die  

dezentrale Behandlung des mäßig belasteten Teilstromes, noch vor der  

Vermischung mit den gering belasteten Abflüssen. 

Die Anlagen zur Niederschlagswasserbehandlung sind im Rahmen der  

Erschließungsplanung nachzuweisen und bei der UWB zu beantragen. 

7 Zusammenfassung 

Für die Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 15 müssen die Anforderungen 

an die wasserrechtlichen Anforderungen nach A-RW 1 eingehalten werden.  

Ergebnis der Wasserhaushaltsberechnung ist die deutliche Schädigung (≥ 5 % 

bis < 15 %) durch die geplante Bebauung. 

Das Rückhaltebecken wurde nachgerechnet. Das Rückhaltevolumen ist aus- 

reichend groß für die angeschlossenen Flächen. Die Drosselung muss  

angepasst werden. 

Die geplante Grundstücksversickerung wurde überschlägig abgeschätzt. Die 

Versickerung ist auf den Grundstücken realisierbar.  

Die Niederschlagswasserbehandlung ist nach DWA-A 102/2 für die Planstraße A 

erforderlich und muss im Rahmen der Erschließungsplanung festgelegt werden. 

Die Änderung der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis und der Genehmigung 

für das Rückhaltebecken müssen in einem gesonderten Verfahren bei der  

unteren Wasserbehörde, Kreis Rendsburg-Eckerförde beantragt werden. 

 

aufgestellt: 

Kiel, den 08.12.2023 

Ir  

Petersen & Partner 
Beratende Ingenieure GmbH 

Köpenicker Str. 63, 24111 Kiel 
Tel. 0431/69647-0 

Fax 0431/69647-99 
info@petersen-partner.de 
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Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz (Zusammenfassung)

Ausgabeprotokoll des Berechnungsprogrammes A-RW 1

Name Bebauungsplan: B-Plan 15
Naturraum: Rendsburg-Eckernförde
Landkreis/Region: Rendsburg-Eckernförde Süd-West (G-4)

Potentiell naturnaher Wasserhaushalt der Gesamtfläche des Bebauungsgebiets (Referenzfläche)

Gesamtfläche:   6,913

a₁-g₁-v₁-Werte:
Abfluss (a₁) Versickerung (g₁) Verdunstung (v₁)

[%]
1,00

[ha]
0,069

[%]
42,70

[ha]
2,952

[%]
56,30

[ha]
3,892

Einführung eines neuen Flächentyps (Versiegelungsart) bzw. einer neuen Maßnahme für den 
abflussbildenden Anteil (sofern im A-RW 1 nicht enthalten)

Anzahl der neu eingeführten Flächentypen:  keine

Anzahl der neu eingeführten Maßnahmen:  keine

Die im Berechnungsprogramm vorhandenen a₂-g₂-v₂-Werte und a₃-g₃-v₃-Werte wurden, mit
Ausnahme der Werte für Straßen mit 80% Baumüberdeckung, per Langzeit-Kontinuums-Simulation
ermittelt.

Die a-g-v-Werte für die neu angelegten Flächen und Maßnahmen müssen erläutert werden und sind
mit der unteren Wasserbehörde abzustimmen.
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Bildung von Teilgebieten
Anzahl der Teileinzugsgebiete: 1

Teilgebiet 1: B-Plan 15
Fläche: 6,913 ha

Teilfläche [ha] Maßnahme für den abflussbildenden Anteil
Steildach 0,165 RHB (Erdbauweise)
Gründach (extensiv) Substratschicht bis 15cm 0,450 RHB (Erdbauweise)
Pflaster mit offenen Fugen 0,529 RHB (Erdbauweise)
Pflaster mit dichten Fugen 0,171 RHB (Erdbauweise)
Asphalt, Beton 0,273 RHB (Erdbauweise)
Steildach 0,531 Mulden-/Beckenversickerung
Gründach (extensiv) Substratschicht bis 15cm 0,518 Flächenversickerung
Pflaster mit offenen Fugen 0,712 Flächenversickerung
Pflaster mit dichten Fugen 0,462 Mulden-/Beckenversickerung

Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v)
[%]
1,00

13,67
12,67

Potentiell naturnaher Referenz- [ha]
0,0691
0,9451
0,8760

zustand (Vergleichsfläche)
[%]

42,70
44,92
2,22

Summe veränderter Zustand

[ha]
2,9519
3,1054
0,1535Wasserhaushalt Zu-/Abnahme

[%]
56,30
41,41
-14,89

[ha]
3,8920
2,8625
-1,0295

Der Wasserhaushalt des Teilgebietes B-Plan 15 ist deutlich geschädigt (Fall 2).
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Bewertung des gesamten Bebauungsgebietes (Zusammenfassung aller Teilgebiete)

Gesamtfläche:    6,913 ha

Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v)
[%]

1,00

13,67

12,67

Potentiell naturnaher Referenz-
[ha]

0,070

0,950

0,880

zustand (Vergleichsfläche)

[%]

42,70

44,92

2,22

Summe veränderter Zustand

[ha]

2,950

3,110

0,150

[%]

56,30

41,41

-14,89Wasserhaushalt Zu-/Abnahme

[ha]

3,890

2,860

-1,030

Zulässige Veränderung

Fall 1:  < +/-5%

Fall 2:  ≥ +/-5% bis < +/-15%

Fall 3:  ≥ +/-15%

Nein

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Die Berechnungen gemäß den wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in
Schleswig-Holstein (A-RW 1) für das Bebauungsgebiet B-Plan 15 ergeben einen deutlich geschädigten
Wasserhaushalt. Dies gilt es zu vermeiden!

Das Bebauungsgebiet ist dem Fall 2 zuzuordnen.

Berechnung erstellt von:
Name des Unternehmens/Büros

Ort und Datum                                                                   Unterschrift

Kiel, 08.12.2023



Jevenstedt, B-Plan Nr. 15 Fachbeitrag Oberflächenentwässerung
Anlage 2

JEV_2010
Stand 27.11.2023

Planstand GSP vom 16.11.2023

Variante: WA1,4 GRZ 2 bei 0,45 und WA2,3,5,6 GRZ bei 0,7
WA1,4 Pfannendach, WA,2,3,5,6 Gründach

Schätzung der Versiegelung

Fläche
AE [m²]

geschätzte
Versiegelung

bzw. GRZ
[1]

max. GRZ
nach Vorgabe
der Satzung

[1]

 befestigte
Fläche

AE,b [m²]

Anteil Steil-
dachfläche

[m²]

Anteil Grün-
dachfläche

[m²]

Anteil Neben-
anlagen
(Pflaster)

[m²]

Anteil
Grünfläche

[m²]

Geltungsbereich 69.128 0,55 38.114 31.014

Nördl. Diekgraben (RW-Kanal) 23.001 0,57 13.154 1.656 4.502 5.287 9.847
EH / DH WA1 5.520 0,30 0,45 2.484 1.656 828 3.036
EH WA2 6.043 0,40 0,70 4.230 2.417 1.813 1.813
EH WA3 1.341 0,40 0,70 939 536 402 402
H / DH WA5 und WA6 3.872 0,40 0,70 2.710 1.549 1.162 1.162

priv. Stellplatzanlagen 1.202 0,90 1.082 1.082 120
Planstr. B Verkehrsfläche 2.136 0,80 1.709 427

Öff. Grünfläche 2.887 0,00 0 2.887

Diekgraben (RW-Kanal) 3.410 2.728 0 0 0 682
Verkehrsfläche 3.410 0,80 2.728 682

Südl. Diekgraben (Versickerung) 42.717 22.233 5.317 5.180 7.119 20.484
EH / DH WA1 11.317 0,30 0,45 5.093 3.395 1.698 6.224
EH WA2 9.190 0,40 0,70 6.433 3.676 2.757 2.757
EH / DH WA4 6.406 0,30 0,45 2.883 1.922 961 3.523
H WA5 3.759 0,40 0,70 2.631 1.504 1.128 1.128

priv. Stellplatzanlagen 640 0,90 576 576 64
Planstr. C+D Verkehrsfläche 6.156 0,75 4.617 1.539

Öff. Grünfläche 5.249 0,00 0 5.249

= Rechenwerte in A-RW 1 Tool
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Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 139, Zeile 68 INDEX_RC : 068139
Ortsname : Jevenstedt (SH)
Bemerkung :

Dauerstufe D Niederschlagspenden rN [l/(s·ha)] je Wiederkehrintervall T [a]

1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a
5 min 203,3 250,0 276,7 316,7 370,0 426,7 463,3 510,0 576,7
10 min 128,3 158,3 175,0 198,3 233,3 268,3 291,7 321,7 365,0
15 min 97,8 118,9 133,3 151,1 176,7 203,3 221,1 243,3 276,7
20 min 80,0 97,5 109,2 123,3 145,0 166,7 180,8 199,2 226,7
30 min 60,0 73,9 82,2 93,3 108,9 125,6 136,1 150,6 170,6
45 min 45,2 55,6 61,9 70,0 82,2 94,4 102,6 113,3 128,5
60 min 36,9 45,3 50,6 57,2 67,2 77,2 83,9 92,5 105,0
90 min 27,8 34,1 38,0 43,0 50,4 58,0 63,0 69,4 78,7

2 h 22,6 27,8 31,0 35,1 41,1 47,4 51,4 56,7 64,3
3 h 17,0 20,8 23,2 26,4 30,8 35,5 38,5 42,5 48,2
4 h 13,9 17,0 19,0 21,5 25,1 29,0 31,5 34,7 39,4
6 h 10,4 12,7 14,2 16,1 18,9 21,7 23,6 26,0 29,5
9 h 7,8 9,6 10,6 12,1 14,2 16,3 17,7 19,5 22,1
12 h 6,4 7,8 8,7 9,9 11,6 13,3 14,4 15,9 18,1
18 h 4,8 5,8 6,5 7,4 8,7 10,0 10,8 11,9 13,5
24 h 3,9 4,8 5,3 6,0 7,1 8,1 8,8 9,7 11,0
48 h 2,4 2,9 3,2 3,7 4,3 5,0 5,4 5,9 6,7
72 h 1,8 2,2 2,4 2,8 3,2 3,7 4,0 4,5 5,1
4 d 1,5 1,8 2,0 2,3 2,6 3,0 3,3 3,6 4,1
5 d 1,2 1,5 1,7 1,9 2,3 2,6 2,8 3,1 3,5
6 d 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,5 2,7 3,1
7 d 1,0 1,2 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4 2,8

Legende
T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder

überschreitet

D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
rN Niederschlagsspende in [l/(s·ha)]
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Toleranzwerte der Niederschlagshöhen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 139, Zeile 68 INDEX_RC : 068139
Ortsname : Jevenstedt (SH)
Bemerkung :

Dauerstufe D Toleranzwerte UC je Wiederkehrintervall T [a] in [±%]

1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a
5 min 17 18 19 20 21 22 22 22 23
10 min 18 20 21 22 23 24 24 25 26
15 min 18 20 21 22 24 25 25 26 26
20 min 18 20 21 22 23 25 25 26 27
30 min 17 19 20 22 23 24 25 25 26
45 min 16 18 19 21 22 23 24 24 25
60 min 15 17 18 19 21 22 23 23 24
90 min 13 16 17 18 19 20 21 22 22

2 h 12 14 15 17 18 19 20 20 21
3 h 11 13 14 15 16 17 18 19 19
4 h 11 12 13 14 15 16 17 18 18
6 h 11 12 12 13 14 15 16 16 17
9 h 12 12 12 13 14 14 15 15 16
12 h 13 12 13 13 14 14 14 15 15
18 h 15 14 14 14 14 14 15 15 15
24 h 16 15 15 15 15 15 15 15 16
48 h 21 19 19 18 18 18 18 18 18
72 h 24 22 21 21 20 20 20 20 19
4 d 26 24 23 22 22 22 21 21 21
5 d 27 25 25 24 23 23 23 22 22
6 d 29 27 26 25 25 24 24 24 23
7 d 30 28 27 26 26 25 25 25 24

Legende
T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder

überschreitet

D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
UC Toleranzwert der Niederschlagshöhe und -spende in [±%]
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